
Corona (MWG)Von:
Gesendet:
An:
Betreff: WG: Fallzahlen älterer ungeimpfter Rheinlandpfälzer Bürger / Zu viele It. 

BGM K. Lauterbach

Sehr geeh

Ihre Anfrage nach dem Landestransparenzgesetz beantworten wir fristgerecht wie folgt:

Die aktuellste Erhebung der Gesamtzahl rheinland-pfälzischer Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre können Sie auf 
der Seite des Statistischen Landesamtes abrufen, siehe https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft- 
staat/bevoelkerung-und-gebiet/basisdaten-land/ <https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/bevoelkerung- 
und-gebiet/basisdaten-land/> . Sollten Sie hierzu aktuellere Zahlen wünschen, wenden Sie sich bitte an das 
Statistische Landesamt, da diese Daten dem Ministerium für Gesundheit und Wissenschaft nicht vorliegen.

Die aktuelle Gesamtzahl geimpfter und ungeimpfter Personen in Rheinland-Pfalz können Sie tagesaktuell auf der 
Seite des Robert Koch Instituts abrufen, siehe
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/lmpfquoten-Tab.html 
<https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/lmpfquoten-Tab.html>.

Zu den dauerhaft in Pflegeeinrichtung lebenden Personen über 60 Jahre gibt es keine Erfassung, da sich die Zahlen 
jeden Tag durch Ein- und Auszüge verändern. Das Statistische Landesamt erhebt in einem Abstand von zwei Jahren 
jeweils die Zahl der zum 15. Dezember in den Einrichtungen lebenden Menschen mit Pflegebedarf. Der 
entsprechende Bericht ist unter dem Link
https://www.Statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/berichte/K/2013/K2013_201901_2j_K.pdf 
<https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/berichte/K/2013/K2013_201901_2j_K.pdf> abrufbar.

Die Impfquote der über 60jährigen in Pflegeheimen wird seitens des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit 
und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung nicht erhoben.

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzurufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 
LTranspG).

Rechtsbehelfsbelehrung
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit einzulegen. Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz oder

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signaturl an mwg@poststelle.rlp.de erhoben werden.

1 vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Corona Team Anfragen

des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit 

Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz

Von:|
Gesendet:
An: Poststelle (BM und MWG) <poststelle@mwg.rlp.de>
Cc: Buergerbuero (StK) <Buergerbuero@stk.rlp.de>
Betreff: Fallzahlen älterer ungeimpfter Rheinlandpfälzer Bürger / Zu viele It. BGM K. Lauterbach

Guten Tag Herr Minister Hoch,

Ihr Bundeskollege K. Lauterbach ist ständig in Bild- und Printmedien präsent mit seinem Argument „Zu viele 
Ältere sind ungeimpft", daher „Höhere Inzidenz und es sterben mehr Menschen", s. Anhang. In der RZ vom 
19.02.2022 wird Lauterbach mit seiner Aussage angeführt „ Deutschland habe drei- bis viermal so viele ältere 
Ungeimpfte wie Dänemark oder England", s. Anhang. Leider bleibt Lauterbach, wie so oft, konkrete aktuelle 
belastbare Fallzahlen schuldig. Mit dem großen Mitarbeiterstab des Ministeriums sollte der Minister konkret 
werden können und auch müssen bei der doch zweifellos für alle Bundes- und Landesbürger besonderen 
Bedeutung, ob geimpft oder ungeimpft.

Als Rheinland-Pfälzer habe ich ein besonderes Informationsinteresse an den Fallzahlen in RLP und bitte um 
belastbare Antworten zu nachfolgenden Fragen:
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Aktuelle Gesamtzahl gemeldeter Älterer ab 60 Jahren in RLP :

Davon dauerhaft gemeldet in Pflegeeinrichtungen :

Aktuelle Gesamtzahl

Erst- und Zweitimpfung :

Erstimpfung:

Davon dauerhaft in Pflegeeinrichtungen

Erst- und Zweitimpfung

Erstimpfung:

Ich gehe davon aus, dass datenschutzrechtliche Gründe der Auskunft nicht entgegenstehen und ein 
Anspruch nach dem Landestransparenzgesetz besteht. Eine Ablehnung der Auskunft bitte ich rechtlich zu begründen 
und ggf. hierüber einen rechtsmittelfähigen Bescheid zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen
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<https://www.rlp.de/de/unser-land/75-jahre-rheinland-pfalz/>

0201-Disclaimer_75JahreRLP
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